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1 Der Nachweis Teilnahme Unterweisung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz (Hygienebelehrung) entfällt, wenn eine 

abgeschlossene Berufsausbildung medizinischer bzw. pflegerischer Art und eine aktive Tätigkeit in dieser Berufsgruppe 
nachgewiesen wird. 
 

2 Die Bescheinigung zur Gebührenbefreiung bitten wir vor Beantragung des polizeilichen Führungszeugnisses beim 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, Franz-Josef-Röder-Str. 23, 66119 Saarbrücken anzufordern, 
gerne auch per Mail an nachbarschaftshilfe@soziales.saarland.de oder telefonisch unter 0681 501-3105. 
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